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Aus einer Radfahrer-Rekrutenschule
Stundenhalt. Wenn ein Reifen weich wird,
benutzt man die Gelegenheit, um den Scha-

den zu beheben.
'

Der Bundesrat hat das ganze Gebiet be-
treffend die Mannschaftsausriistung in einer
neuen Verordnung geregelt. Die heute noch
giiltigen Erlasse iiber diese Materie, die teil-
weise noch aus der Zeit vor dem Ersten
Weltkrieg stammen, bedurften einer Anpas-
sung an die heutigen Verhiltnisse und einer
iibersichtlichen Zusammenfassung. Der neue
ErlaBl enthialt weitgehend organisatorische
Vorschriften und regelt im wesentlichen
Einlagerung, Reservehaltung, Verwaltung,
Unterhalt und Instandstellung der Gegen-
stinde der Mannschaftsausriistung sowie das
Abgabe- und Riicknahmeverfahren. Er ent-
hilt ferner Bestimmungen betreffend beson-
dere Ausriistungsgegenstinde, wie Kavalle-
riereitzeuge, Militirfahrrider, Musikinstru-
mente, Uniformhemden.

*

Seit dem Inkrafttreten der Verordnung
vom 28. Dezember 1951 iiber die Beklei-
dung der schweizerischen Armee haben sich
infolge Bildung neuer Truppenformationen
(Leichte Panzerabteilungen), Abinderun-
gen der Sollbestandstabellen, insbesondere
hinsichtlich Fachpersonal, Einfiihrung neuer
Gegenstinde der personlichen Bekleidung
und Ausriistung sowie auf Grund der bei
der Truppe gemachten Erfahrungen ver-
schiedene Abinderungen dieses Erlasses als
notwendig erwiesen. Der Bundesrat hat
heute die Bekleidungsverordnung entspre-
chend abgeindert.

*

Am 18. August konnte Oberstkorpskom-

mandant Jules Borel seinen siebzigsten

Geburtstag feiern.

Die Gruppe fiir Ausbildung des EMD hat
vom seinerzeitigen <«Selzacher Defilee» des
3. Armeekorps einen Farbenfilm herstellen

lassen. ”

Die Schweizerische Gesellschaft der Offi-
ziere des Munitionsdienstes fiihrte in Bern
in Anwesenheit des Generalstabschefs,
Oberstkorpskommandant Louis de Mont-
mollin, ihre diesjihrige Generalyversamm-
lung durch. An Stelle des turnusgemill zu-
riickgetretenen Obersten Pflugshaupt in Bern
wurde Oberstleutnant Lerf in Ziirich zum
Prisidenten gewihlt.

Als der Kaiser Aurelian vor die Stadl Tyana
riidele, die von ihm abgefallen war, schwor er
im ersten Zorn, es sollle in der Stadt kein Hund
am Leben bleiben. Nadi der Einnahme war er
milder gestimml. Aber da seine beulegierigen
Soldaten auf Einlisung seines Worles drangen,
sagle er: ,,Gul, ich will mein Verspredhen ein~
[dsen: Schlagt alle Hunde tot!*

Die Qualitiit des russischen Soldaten

(UCP) Der russische Soldat hat sich in
den letzten Jahrzehnten im Grunde nicht
geindert. Er ist immer noch der gleiche
bediirfnislose und blindlings gehorchende
Kimpfer, der schon Napoleon einige re-
spektvolle Beurteilungen abnotigte. Der
franzosische Kaiser hat schon damals die-
sen orientalischen Fatalismus bewundert,
mit dem die russischen Soldaten in die
Schlacht zogen. Nicht als ob sie keine
Angst um ihr Leben hitten, denn die Liebe
zu leben liegt in der Natur aller Menschen.
Aber der russische Soldat achtet sein Le-
ben vielleicht weniger hoch als die Men-
schen des Westens. Er fiirchtet den Tod,
aber es gibt Dinge, die er noch mehr fiirch-
tet. Es gibt in der sowjetischen Armee
immer noch diese unterwiirfige Ergeben-
heit des Soldaten gegeniiber den Offizieren.
Diese fiirchtet er, er fiirchtet den Kommis-
sar und das ganze System der Ueberwa-
chung und tiglichen Kontrolle. Die rus-
sische Armee bleibt damit ihrer alten Tra-
dition treu. Frither war es die Feldpolizei
des Zaren, heute sind es die Politruks des
Kremls. Die soldatische Qualitit des Rot-
armisten wird dadurch aber nicht beein-
triichtigt, im Gegenteil, sie wird besser,
denn aus ihr entspringt dieser Fatalismus,
diese Todesverachtung, die ihn bis «zum
letzten Mann» an die Stellung fesselt. Offi-
ziere und Soldaten der Sowjetarmee neh-
men schwere Verluste hin als den Preis
fiir einen militirischen Erfolg. Das Prinzip
der «Schonung des Menschenlebens», wie
es in den westlichen Armeen zum Teil
iiblich ist, ist in der Sowjetarmee unbe-
kannt. Marschall Schukow war bei seinen
Soldaten duBerst beliebt. Diese Popularitit
erlitt auch dadurch keinen Schaden, dal
Schukow seine Divisionen riicksichtslos im
letzten Krieg einsetzte und den Rotarmisten
iiber Minenfelder vorwirtstrieb, ohne sich
vorher die Zeit zu nehmen, diese I'elder

riumen zu lassen.
Es gibt eine schwache Seite beim sowjeti-
schen Soldaten: Er wird unsicher, wenn im

Laufe des Kampfes Seiten- oder Riicken-
deckung verloren gehen, wenn er sich von
seinen Kameraden isoliert sieht. In der
Ausbildung wird daher besonders darauf
Wert gelegt, daB die Rotarmisten im Ge-
fecht immer «Fiihlung haltens.

Noch etwas anderes hat der Rotarmist
dem GI, dem Tommy und dem Poilu vor-
aus. Das ist seine geradezu unwahrschein-
liche Bediirfnislosigkeit. Diese Eigenschaft
wird man bei den Soldaten all der Volker
{inden, deren Lebensstandard eine verhiilt-
nismiBig niedrige Stufe aufweist. Im Krieg
kimpft der Soldat ja nicht nur gegen den
Feind, sondern auch gegen die Witterung,
gegen den Hunger und gegen sonstige Ent-
behrungen. Der russische Soldat bringt fiir
diesen Kampf die besten Voraussetzungen
mit. Er besitzt eine Sommer- und eine
Winteruniform, er braucht ein Paar feste
Stiefel und die Aussicht, in absehbarer Zeit
etwas Warmes in den Bauch zu bekommen.
Damit liBt sich der Hunger schon einige
Zeit unterdriicken, ohne dafl die physische
Leistungsfahigkeit nachzulassen braucht. Im
letzten Weltkrieg entstanden folgende Re-
densarten: Jeder amerikanische Soldat
braucht fiir sich ein Warenmagazin, in der
englischen Armee teilen sich zehn Soldaten
in dieses Magazin. Der deutsche Soldat be-
gniigt sich mit einem Brotbeutel, aber dem
Russen geniigt schon eine Hosentasche voll
Sonnenblumenkerne.

Besieht man sich die heutigen Divisionen
in Ost und West, so bestitigt sich dies. Die
amerikanische Division zihlt etwa 17500
Mann. Aber kaum die Hilfte davon besteht
avs Gefechtstruppen. Die Division der noch
zu bildenden EVG-Armee ist auf eine Stirke
von 13500 Mann festgelegt. Etwa 60 Pro-
zent davon kommen im Einsatz in die erste
Linie. Die sowjetische Division ist nur
11000 Mann stark. Aber 80 Prozent davon
konnen vorne eingesetzt werden. Ein deut-
scher General aus dem letzten Krieg schil-
derte den russischen Vormarsch der letzten
Kriegsjahre folgendermaBlen: Vorne findet




Aus AnlaB der Sommer-Armeemeisterschaften vom 2./3. Oktober in Fribourg
erscheint die ndchste Ausgabe des «Schweizer Soldat» als Wehrsport-Sonder-
nummer in erheblich erweitertem Umfang

man die Panzer und Panzerfahrzeuge, die
eiserne Spitze des Keiles. Dahinter bewegt
sich ein «wilder Haufen» von Infanterie
und Kavallerie, mit Munition wohl ver-
sehen, verpflegt aus ein paar TroBwagen,
die mit Trockengemiise und trockenem
Brot gefiillt sind. Die Pferde fressen bereit-
willig das Stroh der Dicher in den Dor-
fern, die an der Vormarschstrale liegen.
Diese Armee kann wochenlang einen sol-
chen Vormarsch durchhalten.

Das Quartier- und Verpflegungswesen der
russischen Armee ist heute besser geworden,
aber diese Armee ist jederzeit fahig, unter
den eben geschilderten primitiven Verhilt-
nissen zu kimpfen. Und schlieBlich ist es
dem Kreml gerade im letzten Krieg gelun-
gen, eine Art von NationalbewuBtsein, von
Patriotismus in der Sowjetarmee zu bilden.
Im Herbst 1941, als die Deutschen vor Mos-
kau standen, proklamierte Stalin plétzlich
den «vaterlindischen Krieg». Er mobili-
sierte die GroBen der russischen Geschichte,
verwies auf Peter den GroBen, auf die Mar-
schille Kutusow und Suworow, auf die gro-
Ben Siege des zaristischen RuBlands. Dieser
Patriotismus wurde geschickt vermischt mit
dem Mythos vom «Paradies der Werktiti-
gen», dem Sowjetstaat, vom groBen Ruf-
land, das die Schwachen beschiitzt und den
Trieden der Welt gegen die Aggressoren
des Westens verteidigt.

Allzuviele Strafen werfen in der Regel auf
den Vorgeselzlen, der sich nidit hesser zu helien
wufBte, kein gutes Licht. Man ist dann zu der
Annahme geneigl, dal es ihm an Auloritiit und
erzieherishem Gesdidk fehll. Am schlimmsien
aber steht der Vorgeselzie da, der gesirail hat
und dann die Strafe nicht zu voliziehen wagl.

General Ulrich Wille.

EIDGENOSSISCHES MILITARDEPARTEMENT
DEPARTEMENT MILITAIRE FEDERAL
DIPARTIMENTO MILITARE FEDERALE

Bern, 26. August 1954.

Redaktion des «Schweizer Soldat»,
Gundeldingerstraf3e 153
Basel

Diebstahl und unerlaubte Beniitzung militirischer Ausriistungsgegenstinde.
Sehr geehrte Herren!

Ihrer Aufforderung, uns zu der Einsendung des Fw. K ilin_ an Ihre Redaktion
zu duBlern, kommen wir gerne nach, und wir nehmen zu seinen Ausfiihrungen wie
folgt Stellung:

1. Zur Frage des Diebstahls militirischer Effekten glauben wir uns kurz
fassen zu diirfen. Es ist eine der fundamentalen Vorschriften jeder Rechtsord-
nung, daBl der Diebstahl, das heiBt — strafrechtlich gesehen — die Wegnahme
einer fremden beweglichen Sache, um damit sich oder einen andern unrechi-
méBig zu bereichern — strafbar ist. Dieser Grundsatz gilt im biirgerlichen Leben
so gut wie in der Armee. Fiir letztere verweisen wir auf Art.129 MStG, wobei
als Besonderheit des Miltirstrafrechts darauf hinzuweisen ist, daf8 der sogenannte
«Kameradendiebstahl» als besonders verwerfliche Tat schwerer bestraft wird.
Wer sich somit des Diebstahls militirischer Ausriistungsgegenstinde schuldig
macht, wird bestraft. Diese Bestrafung erfolgt durch die Militirgerichie, wenn
der Dieb dem Militiirstrafrecht untersteht; andernfalls kommt der Fall vor die
biirgerlichen Gerichte.

2. Auch die Frage der Behandlung von Fundgegenstinden ist im
schweizerischen Recht eindeutig geregelt, indem sowohl das biirgerliche wie
auch das militirische Strafrecht die Fundunterschlagung unter Strafe stellen. Fiir
das MStG verweisen wir auf Art.132.

Somit diirfen sich Drittpersonen, die Armeematerial finden, dieses nicht an-
eignen; sie haben es der Fundstelle fiir Armeematerial (Eidg. Zeughaus Oen-
singen), dem Sektionschef, der Polizei oder dem niichsten Fundbiiro abzugeben.

3. Die unerlaubte Beniitzung militirischer Ausriistungs-
gegenstinde bedeutet tatsichlich einen wunden Punkt, da in der letzten
Zeit in zunehmendem MaB die miBbriuchliche Verwendung von Militireffekten
im Zivilleben festgestellt werden mufBte. Grundsitzlich besteht die Vorschrift
des Art.91 der Militdrorganisation, wonach die auBerdienstliche Beniitzung von
Gegenstinden der personlichen Ausriistung ohne Bewilligung untersagt ist. Von
dieser Regel bestehen nun allerdings einige Ausnahmen; Ziff.148 des neuen
Dienstreglements enthilt eine ganze Liste von Ausriistungsgegenstinden, die
vom Verbot des auBerdienstlichen Gebrauchs ausgenommen sind.

Die unerlaubte auBerdienstliche Beniitzung militirischer Effekten ist strafbar.
Art. 7 der Verfiigung des Eidg. Militirdepartements iiber die auBerdienstliche Be-
niitzung der personlichen Ausriistung vom 8. 4. 1946 bestimmt, daB die kantonalen
Militirbehorden gegen unberechtigte auBerdienstliche Beniitzung wvon Uniform-
stiicken und andern Gegenstinden der persénlichen Ausriistung einzuschreiten und
die Fehlbaren der zur Bestrafung zustindigen Behérde zu melden haben. Dazu
kommt, daB3 der Betreffende nétigenfalls auch fiir die Kosten des Ersatzes oder der
Instandstellung von militdrischen Ausriistungsgegenstinden aufzulkommen hat.

In diesem Zusammenhang ist allerdings noch auf folgende Besonderheiten hin-
zuweisern:

a) Beim Austritt aus der Wehrpflicht wird der Wehrmann, sofern er alle seine
Dienste geleistet hat, Eigentiimer seiner militirischen Ausriistung und Bewaff-
nung. Sofern er die so zu Eigentum erhaltenen Kleidungsstiicke in Zivil tragen
will, hat er vorher simitliche Abzeichen, Uniformknépfe, Patien sowie Passepoils
von den Hosen entfernen zu lassen. Die Kleidungsstiicke sowie die hauptsich-
lichsten Ausriistungsgegenstinde werden bei der Entlassung durch die Zeughaus-
verwaltungen mit einem Stempel oder eine Plombe <KMV-Privat> versehen,




	Die Qualität des russischen Soldaten

